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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1957

Norm

RAO §27 Abs1 litd

Rechtssatz

Der von einer Rechtsanwaltskammer ausgestellte Rückstandsausweis als solcher kann von einem einzelnen

Kammermitglied nicht angefochten werden, da ihm kein Bescheidcharakter zukommt.
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